
Aktion der Kandidatin / 
des Kandidaten

Entscheidung durch ein Gremium

Offizielle Mitteilung des 
Dekanats

Schriftwechsel Dekanat

Einsichtnahme Abschluss

Auch nach Wegfall 
der Vorantrage setzt 
der Fachbereichsrat 
voraus, dass die 
Kandidatin / der Kan-
didat dem Fachbere-
ich durch mindestens 
einen öffentlichen 
Vortrag bekannt ist.

Voraussetzungen für die 
Zulassung: §6 Habilordnung

Antrag auf Zulassung zur 
Habilitation über den Dekan 
an den FBR

Mitteilung des Beschlusses an die 
Bewerberin / den Bewerber

Habilgremium bestellt mindest. 
drei Gutachter (§9):
ein hauptamtlich tätiger Professor 
des Fachbereichs
mindest. zwei hauptamtlich tätige 
Professoren einer auswärtigen 
Hochschule oder Forschungsein-
richtung
Frist max. drei Monate

Habilitationsgremium aus FBR, nicht 
im FBR vertretene Professoren und 
hauptamtliche Habilitierte, die ihre 
Mitwirkung mindestens eine Woche 
vor der entsprechenden Sitzung dem 
Dekan schriftlich angezeigt haben und 
mindestens einem habilitierten 
Mitglied eines nahestehenden 
Fachbereichs der JLU

FBR entscheidet über 
die Zulassung (§7 
Habilordnung)

Eröffnung des Verfahrens

Auslage von Habilschrift und 
Gutachten für drei bzw. fünf 
Wochen
Einsichtnahme Habilschrift: Alle 
Mitglieder der Universität
Einsichtnahme Gutachten: 
Professoren und habilitierte 
Mitglieder der naturwis-
senschaftlichen Fachbereiche
Zusatzgutachten, die in der 
Auslagefrist eingereicht werden, 
werden nicht ausgelegt

Auf Wunsch erhält die Bewerberin / 
der Bewerber Akteneinsicht

Mitteilung über das Thema 
frühestens vier, spätestens zwei 
Wochen vor dem Vortrag

Aus drei eingereichten Themen-
vorschlägen für das Habilitationskol-
loquium wird eines ausgewählt

Nach Ablauf der Auslegungsfrist 
entscheidet das Habilgremium 
über die Annahme der Habilita-
tionsschrift (§10 Habilordnung

Verfahrensablauf

öffentlicher Habilitationsvortrag mit 
anschließendem Kolloquium (Vortrag nicht 
länger als 45 Minuten)

Habilitationsgremium entscheidet 
über Vortrag und Kolloquium (§13)

Habilitationsgremium legt das Fachgebiet 
fest, diese Entscheidung ist nicht gebunden 
an einen Antrag der Bewerberin / des 
Bewerbers

Mitteilung über Entscheidung und 
Beschluss erfolgt bei positivem Votum im 
Anschluss mündlich, Ablehnung wird 
schriftlich nach §27 Abs. 1 mitgeteilt

Fachbereichsrat kann auf die 
vollständige Drucklegung der 
Habilitationsschrift verzichten

Auf Antrag der / des Habilitierten 
beschließt der Fachbereichsrat die 
Verleihung des Titels 
"Privatdozent"

Das Verfahren ist durch die öffentliche 
Antrittsvorlesung abgeschlossen, im Anschluss 
an diese wird die Urkunde überreicht

Abschluss des Verfahrens

Habilitation
Nachweis besonderer Befähigung zu 

selbständiger wissenschaftlicher 
Forschung und Lehre (§1 Habilordnung)


